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RS OGH 1971/4/28 Om2/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.04.1971

Norm

MSchG §10

MSchG §30

Rechtssatz

Mittel gegen Magenerkrankungen und Darmerkrankungen einerseits und Desinfektionsmittel und medizinische Seifen

- soweit diese Waren nicht äußerlich angewendet werden - andererseits sind markenrechtlich gleichartig.

Veröff: ÖBl 1972,145
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